
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/4/14 7Ob517/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1988

Norm

KO §31 Abs1 Z2

Rechtssatz

Der im Sinne des § 31 Abs 1 Z 2 KO sichergestellte oder befriedigte Konkursgläubiger muß ein Konkursgläubiger des

späteren Gemeinschuldners - nicht einer anderen Person - sein. Die Deckung fremder Verbindlichkeiten - wie auch

vom Konkurs ausgeschlossener Forderungen - fällt nicht unter § 31 KO.
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